
Landkreis Jerichower Land 
Der Landrat 

 

 

Interessenbekundung Kreisbrandmeister (m/w/d) 

Der Landkreis Jerichower Land möchte zum nächstmöglichen Zeitpunkt die ehrenamtliche 

Funktion des Kreisbrandmeisters (m/w/d) besetzen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.  

Ihre Aufgaben: 

 Unterstützung und Beratung der Kreisverwaltung bei deren Aufgaben gemäß Brandschutz- 

und Hilfeleistungsgesetz Sachsen-Anhalt 

 Beratung und Unterstützung der Bürgermeister sowie der Gemeindewehrleiter in allen Fra-

gen des Brandschutzes und der Hilfeleistung 

 Anleiten und Durchführen von Dienstberatungen der Führungskräfte der Freiwilligen Feu-

erwehren 

 Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Anhörungsverfahren 

 Erarbeitung und Fortschreibung von Konzepten für einheitliche Arbeitsweisen der Freiwilli-

gen Feuerwehren im Landkreis 

 Mitarbeit in Arbeitsgruppen auf Kreis- und Landesebene 

 Unterstützung und Beratung von Behörden mit Sicherheitsaufgaben bei Einsätzen auf An-

forderung 

 Mitarbeit im Katastrophenschutzstab oder in einer Technischen Einsatzleitung bei einem 

Katastrophenfall 

Näheres regelt die Dienstanweisung für den Kreisbrandmeister sowie für die stellvertretenden 

Kreisbrandmeister des Landkreises Jerichower Land vom 25. Juli 2022. 

Voraussetzungen: 

 

 Aktives Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Jerichower Land 

 Wohnsitz im Landkreis Jerichower Land 

 Alter zwischen 18 und 67 Jahren 

 Abgeschlossener Lehrgang „Verbandsführer“ Freiwillige Feuerwehr 

 Abgeschlossener Lehrgang „Einführung in die Stabsarbeit“ 

 Abgeschlossener Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ 

 Mindestens fünf Jahre Erfahrung/ Dienst in der Funktion als Verbandsführer 

 Umfangreiche Kenntnisse im Feuerwehrwesen 

 Bereitschaft zur regelmäßigen Aus- und funktionsbezogenen Fortbildung (mind. 40 Stunden 

innerhalb der sechsjährigen Amtszeit) 



 Führerschein der Klasse B und die Bereitschaft, den Privat-Pkw auch für ehrenamtliche 

Belange einzusetzen 

 Fähigkeit zur Motivation, Führung und Anleitung von Einsatzkräften sowie eine ausgeprägte 

soziale Kompetenz 

 selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigen-

initiative und Einsatzbereitschaft 

 überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift 

Wünschenswert darüber hinaus: 

 sicherer Umgang mit der MS-Standard-Software 

 abgeschlossener Lehrgang „Technische Einsatzleitung“ 

 abgeschlossener Lehrgang „Mitglieder von Katastrophenschutzleitungen und -stäben“ 

 abgeschlossener Fortbildungslehrgang „Fachberater/Verbindungspersonen in Katastro-

phenschutzstäben/Technischen Einsatzleitungen“ 

Unser Angebot an Sie: 

 Gemäß der „Satzung des Landkreises Jerichower Land über die Entschädigungen für eh-

renamtlich Tätige – Entschädigungssatzung (Neufassung) vom 25. September 2024“ wird 

für entstandene Auslagen eine monatliche Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 Für die Aufgabenerfüllung werden Dienst- und Einsatzbekleidung sowie IT-Ausstattung ge-

stellt. 

 Zusätzlich steht ein Kommandowagen (KdoW) für die ehrenamtlichen Aufgaben zur Verfü-

gung. Alternativ können Reisekosten gemäß dem Bundesreisekostengesetz erstattet wer-

den. 

Hinweis 

Für gewöhnlich werden Angehörige einer Berufs- oder Werkfeuerwehr, feuerwehrtechnische 

Bedienstete eines Landkreises, Mitarbeiter einer Leitstelle, Bedienstete der Polizei des Landes 

und des Bundes sowie Berufs- und Zeitsoldaten gemäß Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz 

des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG) nicht in die Funktion des Kreis-

brandmeisters berufen. 

Auswahlverfahren 

Im weiteren Verlauf des Auswahlverfahrens werden für die geeigneten Bewerber eine Abfrage 

zum Führungszeugnis und eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz erfolgen.   

Anschließend erhalten die Bewerber die Möglichkeit sich bei den Gemeindewehrleitern des 

Landkreis Jerichower Land vorzustellen und ihre Vorstellungen und Erwartungen als Kreis-

brandmeister zu präsentieren. Daraufhin übergeben die Gemeindewehrleiter ihren Vorschlag 

zur Besetzung an den Kreistag. Die Vorschlagswahl erfolgt geheim. Das Ergebnis wird den 

Bewerbern schriftlich mitgeteilt.   

Der Kreistag wird in der nächstmöglichen Kreistagssitzung über die Ernennung entscheiden. 



Interessensbekundung 

Richten Sie Ihre vollständige Interessensbekundung mit Zertifikaten, einem Konzeptschreiben, 

in dem Sie ihre Vorstellungen und Erwartungen als Kreisbrandmeister beschreiben (max. 2 

Seiten) und die Zustimmung zur Akteneinsicht bei der jeweiligen Gemeinde, bis zum 

31.12.2025 per E-Mail als pdf-Datei an bewerbungen@lkjl.de. 

Unvollständige bzw. nicht aussagefähige Bewerbungsunterlagen werden in das Auswahlver-

fahren nicht einbezogen. 

Für Fragen stehen Frau Martina Ede (Amtsleiterin Brand-, Katastrophenschutz und Rettungs-

wesen) unter martina.ede@lkjl.de und Herr Christian Maier (Stellv. Kreisbrandmeister) unter 

kreisbrandmeister@lkjl.de zur Verfügung. 

Reise-/Bewerbungskosten und andere Aufwendungen werden nicht erstattet. 

Nach Beendigung dieses Interessensbekundungsverfahrens wird beabsichtigt, die Funktion 

des zweiten stellvertretenden Kreisbrandmeisters auszuschreiben. 
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